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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 4 7 8  
 
 
 

27.06.2019 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 28.06.2019  

 
 
Be-
treff: 

Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes  
Änderungsantrag zur Drucksache Nr. 13/1399, Anlage 3, Synopse 

 
 
Beschlussvorschlag
 
Die Verbandsversammlung unterstützt die Hinweise der Städte Bottrop und Gladbeck und 
ändert die Beschlussempfehlungen bei den folgenden Maßnahmen wie folgt: 
 
Die Beschlussempfehlungen „Kenntnisnahme“ bzw. „Dem Hinweis wird nicht gefolgt“ wird 
geändert in „Dem Hinweis wird gefolgt“ für  
 
1. die Route Gleisharfe (Bottrop – Gladbeck –Gelsenkirchen) bezogen auf die Stellungnah- 
    men 
    Nr. 4 und Nr. 9 Stadt Bottrop sowie  
    Nr. 124, Nr. 132 und Nr. 133 Stadt Gladbeck. 
 
    Die Route wird im Nachgang als Radhauptverbindung in die Karte (Anlage 2) aufgenom- 
    men. 
 
 
2. die RAG Trasse (Bottrop-Gladbeck) bezogen auf die Stellungnahmen   
    Nr. 4 und Nr. 8 Stadt Bottrop sowie  
    Nr. 124 und Nr. 132 Stadt Gladbeck. 
 
    Die Route wird ebenfalls als Radhauptverbindung in die Karte Anlage 2 aufgenommen. 
 
 
Begründung: 
 
mdl. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsfüh-

rer/in 
Fraktion/en 

Kretschmer, Heike Kretschmer, Heike Fraktion Die Linke 
Akt.zeichen   
  

 
Fraktionsvorsitzender Die Linke 
gez. Wolfgang Freye 

 
 


